
 
 
 
 

 
 

 
 

Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse der 
Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2024 

______________________________________________________________________ 

 
In Anwendung von § 112 des Stimmrechtsgesetzes werden die Abstimmungsergebnisse der  
Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2024 wie folgt veröffentlicht: 
 
Stimmberechtigte 2’318 
Teilnehmer/innen 123 
absolutes Mehr 62 (wenn alle Anwesenden stimmen) 
 
 

B E S C H L Ü S S E  

 
1. Genehmigung Anpassung Bebauungsplan Ortskern 

abtraktandiert 
 
2. Jahresbericht 2023 

Beschluss: Die Gemeindeversammlung genehmigt den Jahresbericht 2023 einstimmig. 
 
3. Wahl externe Revisionsstelle 2024/2025 

Beschluss: Die Gemeindeversammlung wählt die Lufida Revisions AG für die Periode 2024/2025 
einstimmig. 

 
4. Neuwahl der Mitglieder der Controlling-Kommission und des Präsidiums für  

die Amtsdauer 2024 - 2028 
Beschluss: Die Gemeindeversammlung wählt einstimmig Martin Christen als Präsident und Bruno 
Lampart als Mitglied für die Amtsdauer 2024 – 2028 wieder in die Controllingkommission und  
zusätzlich Roland Küng als neues Mitglied. 

 
5. Neuwahl der Mitglieder der Bildungskommission und des Präsidiums für  

die Amtsdauer 2024 - 2028 
Beschluss: Die Gemeindeversammlung wählt einstimmig die bisherigen Mitglieder sowie den  
bisherigen Präsidenten für die Amtsdauer 2024 – 2028 wieder in die Bildungskommission. 

 

6. Neuwahl der Mitglieder des Urnenbüros für die Amtsdauer 2025 - 2028  
Beschluss: Die Gemeindeversammlung wählt einstimmig die bisherigen Mitglieder für die  
Amtsdauer 2025 – 2028 wieder ins Urnenbüro und zusätzlich Markus Weber als Neumitglied. 

 

7. Neuwahl der Mitglieder der Einbürgerungskommission für die Amtsdauer 2024 - 2028  
Beschluss: Die Gemeindeversammlung wählt einstimmig die bisherigen Mitglieder für die  
Amtsdauer 2024 – 2028 wieder in die Einbürgerungskommission. 

 

8. Wir@Buttisholz: Aktuell informiert 
Die Gemeindeversammlung nimmt die Informationen über die aktuellen Projekte der Gemeinde 
Buttisholz zur Kenntnis. 



 
9. Diskussion und Verschiedenes 

 
 
Eine allfällige Stimmrechtsbeschwerde (§ 160 Stimmrechtsgesetz) ist schriftlich innert 10 Tagen seit 
der Gemeindeversammlung beim Regierungsrat des Kantons Luzern einzureichen. 
 
Die Stimmrechtsbeschwerde muss einen Antrag und zur Begründung eine kurze Darstellung des  
beanstandeten Sachverhaltes enthalten. 
 
 
Buttisholz, 12. Juni 2024 
 
 
Namens der Gemeindeversammlung 
  
Der Gemeindepräsident Die Gemeindeschreiberin 
  

sig. Franz Zemp sig. Tanja Hauri 

  

 
 


